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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1975

Norm

StVO §11 Abs1

Rechtssatz

Zulässiges Überfahren der Fahrbahnmitte infolge einer Engstelle setzt voraus, daß sich der Lenker überzeugt, einen

Nachfolgeverkehr (hier Überholenden) nicht zu behindern.

Entscheidungstexte

2 Ob 123/75
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